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Entscheidung veranlasst oder zu veranlassen geeignet ist, die er sonst nicht
getroffen hätte.

(2) Als irreführende Unterlassung gilt es auch, wenn ein Gewerbetreibender
wesentliche Informationen gemäß Absatz 1 unter Berücksichtigung der darin
beschriebenen Einzelheiten verheimlicht oder auf unklare, unverständliche,
zweideutige Weise oder nicht rechtzeitig bereitstellt oder wenn er den kom-
merziellen Zweck der Geschäftspraxis nicht kenntlich macht, sofern er sich
nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt, und dies jeweils einen Durch-
schnittsverbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst oder zu
veranlassen geeignet ist, die er ansonsten nicht getroffen hätte.

(3) Werden durch das für die Geschäftspraxis verwendete Kommunikations-
medium räumliche oder zeitliche Beschränkungen auferlegt, so werden diese
Beschränkungen und alle Maßnahmen, die der Gewerbetreibende getroffen
hat, um den Verbrauchern die Informationen anderweitig zur Verfügung zu
stellen, bei der Entscheidung darüber, ob Informationen vorenthalten wurden,
berücksichtigt.

(4) Im Falle der Aufforderung zum Kauf gelten folgende Informationen als
wesentlich, sofern sie sich nicht unmittelbar aus den Umständen ergeben:
a) die wesentlichen Merkmale des Produkts in dem für das Medium und das

Produkt angemessenen Umfang;
b) Anschrift und Identität des Gewerbetreibenden, wie sein Handelsname und

gegebenenfalls Anschrift und Identität des Gewerbetreibenden, für den er
handelt;

c) der Preis einschließlich aller Steuern und Abgaben oder in den Fällen, in
denen der Preis aufgrund der Beschaffenheit des Produkts vernünftigerweise
nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung sowie
gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, Liefer- oder Zustellkosten oder in
den Fällen, in denen diese Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus be-
rechnet werden können, die Tatsache, dass solche zusätzliche Kosten anfallen
können;

d) die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, falls sie von den Erforder-
nissen der beruflichen Sorgfalt abweichen;

e) für Produkte und Rechtsgeschäfte, die ein Rücktritts- oder Widerrufsrecht
beinhalten, das Bestehen eines solchen Rechts.1)

f) für Produkte, die auf Online-Marktplätzen angeboten werden, ob es sich bei
dem Dritten, der die Produkte anbietet, um einen Gewerbetreibenden
handelt oder nicht, auf der Grundlage der Erklärung dieses Dritten gegen-
über dem Anbieter des Online-Marktplatzes.

(4a) 1 Wenn Verbrauchern die Möglichkeit geboten wird, mithilfe eines
Stichworts, einer Wortgruppe oder einer anderen Eingabe nach Produkten zu
suchen, die von verschiedenen Gewerbetreibenden oder von Verbrauchern
angeboten werden, gelten, unabhängig davon, wo Rechtsgeschäfte letztendlich
abgeschlossen werden, allgemeine Informationen, die die Hauptparameter für
die Festlegung des Rankings der dem Verbraucher im Ergebnis der Suche
vorgeschlagenen Produkte, sowie die relative Gewichtung dieser Parameter im
Vergleich zu anderen Parametern, betreffen und die in einem bestimmten

1) Zeichensetzung amtlich.

Richtl. ü. unlautere Geschäftspraktiken Art. 7 RL 2005/29/EG 9
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Bereich der Online-Benutzeroberfläche zur Verfügung gestellt werden, der von
der Seite, auf der die Suchergebnisse angezeigt werden, unmittelbar und leicht
zugänglich ist, als wesentlich,.1) 2 Dieser Absatz gilt nicht für Anbieter von
Online-Suchmaschinen im Sinne von Artikel 2 Nummer 6 der Verordnung
(EU) 2019/11502) des Europäischen Parlaments und des Rates3).

(5) Die im Gemeinschaftsrecht festgelegten Informationsanforderungen in
Bezug auf kommerzielle Kommunikation einschließlich Werbung oder Marke-
ting, auf die in der nicht erschöpfenden Liste des Anhangs II verwiesen wird,
gelten als wesentlich.

(6) Wenn ein Gewerbetreibender Verbraucherbewertungen von Produkten
zugänglich macht, gelten Informationen darüber, ob und wie der Gewerbetrei-
bende sicherstellt, dass die veröffentlichten Bewertungen von Verbrauchern
stammen, die die Produkte tatsächlich verwendet oder erworben haben, als
wesentlich.

(7) Bietet ein Gewerbetreibender einen Dienst an, die Produkte vergleicht
und dem Verbraucher Informationen über ökologische oder soziale Merkmale
oder über Zirkularitätsaspekte wie Haltbarkeit, Reparierbarkeit oder Recyc-
lingfähigkeit der Produkte oder der Lieferanten dieser Produkte bereitstellt,
werden Informationen über die Vergleichsmethode, die betreffenden Produkte
und die Lieferanten dieser Produkte sowie die bestehenden Maßnahmen, um
die Informationen auf dem neuesten Stand zu halten, als wesentliche Informa-
tionen angesehen.

Abschnitt 2. Aggressive Geschäftspraktiken
Art. 8 Aggressive Geschäftspraktiken. Eine Geschäftspraxis gilt als aggres-
siv, wenn sie im konkreten Fall unter Berücksichtigung aller tatsächlichen
Umstände die Entscheidungs- oder Verhaltensfreiheit des Durchschnittsver-
brauchers in Bezug auf das Produkt durch Belästigung, Nötigung, einschließ-
lich der Anwendung körperlicher Gewalt, oder durch unzulässige Beeinflus-
sung tatsächlich oder voraussichtlich erheblich beeinträchtigt und dieser da-
durch tatsächlich oder voraussichtlich dazu veranlasst wird, eine geschäftliche
Entscheidung zu treffen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.

Art. 9 Belästigung, Nötigung und unzulässige Beeinflussung. Bei der
Feststellung, ob im Rahmen einer Geschäftspraxis die Mittel der Belästigung,
der Nötigung, einschließlich der Anwendung körperlicher Gewalt, oder der
unzulässigen Beeinflussung eingesetzt werden, ist abzustellen auf:
a) Zeitpunkt, Ort, Art oder Dauer des Einsatzes;
b) die Verwendung drohender oder beleidigender Formulierungen oder Ver-

haltensweisen;
c) die Ausnutzung durch den Gewerbetreibenden von konkreten Unglücks-

situationen oder Umständen von solcher Schwere, dass sie das Urteilsver-
mögen des Verbrauchers beeinträchtigen, worüber sich der Gewerbetreiben-

1) Zeichensetzung amtlich.
2) Nr. 20.
3) Amtl. Anm.: Verordnung (EU) 2019/1150 [Nr. 20] des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-
Vermittlungsdiensten (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 57).

9 RL 2005/29/EG Art. 8, 9 I. Recht des unlauteren Wettbewerbs
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de bewusst ist, um die Entscheidung des Verbrauchers in Bezug auf das
Produkt zu beeinflussen;

d) belastende oder unverhältnismäßige Hindernisse nichtvertraglicher Art, mit
denen der Gewerbetreibende den Verbraucher an der Ausübung seiner ver-
traglichen Rechte zu hindern versucht, wozu auch das Recht gehört, den
Vertrag zu kündigen oder zu einem anderen Produkt oder einem anderen
Gewerbetreibenden zu wechseln;

e) Drohungen mit rechtlich unzulässigen Handlungen.

Kapitel 3. Verhaltenskodizes

Art. 10 Verhaltenskodizes. [1] Diese Richtlinie schließt die Kontrolle – die
von den Mitgliedstaaten gefördert werden kann – unlauterer Geschäftspraktiken
durch die Urheber von Kodizes und die Inanspruchnahme solcher Einrichtun-
gen durch die in Artikel 11 genannten Personen oder Organisationen nicht aus,
wenn entsprechende Verfahren vor solchen Einrichtungen zusätzlich zu den
Gerichts- oder Verwaltungsverfahren gemäß dem genannten Artikel zur Ver-
fügung stehen.

[2] Die Inanspruchnahme derartiger Kontrolleinrichtungen bedeutet keines-
wegs einen Verzicht auf einen Rechtsbehelf vor einem Gericht oder einer
Verwaltungsbehörde gemäß Artikel 11.

Kapitel 4. Schlussbestimmungen

Art. 11 Durchsetzung. (1) [1] Die Mitgliedstaaten stellen im Interesse der
Verbraucher sicher, dass geeignete und wirksame Mittel zur Bekämpfung un-
lauterer Geschäftspraktiken vorhanden sind, um die Einhaltung dieser Richt-
linie durchzusetzen.

[2] Diese Mittel umfassen Rechtsvorschriften, die es Personen oder Organi-
sationen, die nach dem nationalen Recht ein berechtigtes Interesse an der
Bekämpfung unlauterer Geschäftspraktiken haben, einschließlich Mitbewer-
bern, gestatten,
a) gerichtlich gegen solche unlauteren Geschäftspraktiken vorzugehen

und/oder
b) gegen solche unlauteren Geschäftspraktiken ein Verfahren bei einer Verwal-

tungsbehörde einzuleiten, die für die Entscheidung über Beschwerden oder
für die Einleitung eines geeigneten gerichtlichen Verfahrens zuständig ist.
[3] 1 Jedem Mitgliedstaat bleibt es vorbehalten zu entscheiden, welcher dieser

Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen wird und ob das Gericht oder die Ver-
waltungsbehörde ermächtigt werden soll, vorab die Durchführung eines Ver-
fahrens vor anderen bestehenden Einrichtungen zur Regelung von Beschwer-
den, einschließlich der in Artikel 10 genannten Einrichtungen, zu verlangen.
2 Diese Rechtsbehelfe stehen unabhängig davon zur Verfügung, ob die Ver-
braucher sich im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, in dem der Gewerbetreiben-
de niedergelassen ist, oder in einem anderen Mitgliedstaat befinden.

[4] Jedem Mitgliedstaat bleibt vorbehalten zu entscheiden,
a) ob sich diese Rechtsbehelfe getrennt oder gemeinsam gegen mehrere Ge-

werbetreibende desselben Wirtschaftssektors richten können

Richtl. ü. unlautere Geschäftspraktiken Art. 10, 11 RL 2005/29/EG 9
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und
b) ob sich diese Rechtsbehelfe gegen den Urheber eines Verhaltenskodex

richten können, wenn der betreffende Kodex der Nichteinhaltung recht-
licher Vorschriften Vorschub leistet.

(2) [1] Im Rahmen der in Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften übertragen
die Mitgliedstaaten den Gerichten oder Verwaltungsbehörden Befugnisse, die
sie ermächtigen, in Fällen, in denen sie diese Maßnahmen unter Berücksichti-
gung aller betroffenen Interessen und insbesondere des öffentlichen Interesses
für erforderlich halten,
a) die Einstellung der unlauteren Geschäftspraktiken anzuordnen oder ein ge-

eignetes gerichtliches Verfahren zur Anordnung der Einstellung der betref-
fenden unlauteren Geschäftspraxis einzuleiten,
oder

b) falls die unlautere Geschäftspraxis noch nicht angewandt wurde, ihre An-
wendung jedoch bevorsteht, diese Praxis zu verbieten oder ein geeignetes
gerichtliches Verfahren zur Anordnung des Verbots dieser Praxis einzuleiten,

auch wenn kein tatsächlicher Verlust oder Schaden bzw. Vorsatz oder Fahr-
lässigkeit seitens des Gewerbetreibenden nachweisbar ist.

[2] Die Mitgliedstaaten sehen ferner vor, dass die in Unterabsatz 1 genannten
Maßnahmen im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens mit
– vorläufiger Wirkung

oder
– endgültiger Wirkung
getroffen werden können, wobei jedem Mitgliedstaat vorbehalten bleibt zu
entscheiden, welche dieser beiden Möglichkeiten gewählt wird.

[3] Außerdem können die Mitgliedstaaten den Gerichten oder Verwaltungs-
behörden Befugnisse übertragen, die sie ermächtigen, zur Beseitigung der
fortdauernden Wirkung unlauterer Geschäftspraktiken, deren Einstellung durch
eine rechtskräftige Entscheidung angeordnet worden ist,
a) die Veröffentlichung dieser Entscheidung ganz oder auszugsweise und in der

von ihnen für angemessen erachteten Form zu verlangen;
b) außerdem die Veröffentlichung einer berichtigenden Erklärung zu verlan-

gen.

(3) [1] Die in Absatz 1 genannten Verwaltungsbehörden müssen
a) so zusammengesetzt sein, dass ihre Unparteilichkeit nicht in Zweifel gezogen

werden kann;
b) über ausreichende Befugnisse verfügen, um die Einhaltung ihrer Entschei-

dungen über Beschwerden wirksam überwachen und durchsetzen zu kön-
nen;

c) in der Regel ihre Entscheidungen begründen.

[2] 1 Werden die in Absatz 2 genannten Befugnisse ausschließlich von einer
Verwaltungsbehörde ausgeübt, so sind die Entscheidungen stets zu begründen.
2 In diesem Fall sind ferner Verfahren vorzusehen, in denen eine fehlerhafte
oder unsachgemäße Ausübung der Befugnisse durch die Verwaltungsbehörde
oder eine fehlerhafte oder unsachgemäße Nichtausübung dieser Befugnisse von
den Gerichten überprüft werden kann.

9 RL 2005/29/EG Art. 11 I. Recht des unlauteren Wettbewerbs
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Art. 11a Rechtsschutz. (1) 1 Verbraucher, die durch unlautere Geschäfts-
praktiken geschädigt wurden, haben Zugang zu angemessenen und wirksamen
Rechtsbehelfen, einschließlich Ersatz des dem Verbraucher entstandenen Scha-
dens sowie gegebenenfalls Preisminderung oder Beendigung des Vertrags. 2 Die
Mitgliedstaaten können die Voraussetzungen für die Anwendung und die
Folgen der Rechtsbehelfe festlegen. 3 Die Mitgliedstaaten können gegebenen-
falls die Schwere und Art der unlauteren Geschäftspraktik, den dem Verbrau-
cher entstandenen Schaden sowie weitere relevante Umstände berücksichtigen.

(2) Diese Rechtsbehelfe berühren nicht die Anwendung anderer Rechts-
behelfe, die den Verbrauchern nach dem Unionsrecht oder dem nationalen
Recht zur Verfügung stehen.

Art. 12 Gerichte und Verwaltungsbehörden: Begründung von Be-
hauptungen. Die Mitgliedstaaten übertragen den Gerichten oder Verwal-
tungsbehörden Befugnisse, die sie ermächtigen, in den in Artikel 11 vorgesehe-
nen Verfahren vor den Zivilgerichten oder Verwaltungsbehörden
a) vom Gewerbetreibenden den Beweis der Richtigkeit von Tatsachenbehaup-

tungen im Zusammenhang mit einer Geschäftspraxis zu verlangen, wenn ein
solches Verlangen unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des
Gewerbetreibenden und anderer Verfahrensbeteiligter im Hinblick auf die
Umstände des Einzelfalls angemessen erscheint,

b) Tatsachenbehauptungen als unrichtig anzusehen, wenn der gemäß Buch-
stabe a verlangte Beweis nicht angetreten wird oder wenn er von dem
Gericht oder der Verwaltungsbehörde für unzureichend erachtet wird.

Art. 13 Sanktionen. (1) 1 Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über
Sanktionen, die bei Verstößen gegen die gemäß dieser Richtlinie erlassenen
nationalen Vorschriften zu verhängen sind, und treffen alle für die Anwendung
der Sanktionen erforderlichen Maßnahmen. 2 Die vorgesehenen Sanktionen
müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei der Verhängung der Sanktio-
nen folgende als nicht abschließend zu verstehende und beispielhafte Kriterien,
sofern zutreffend, berücksichtigt werden:
a) die Art, die Schwere, der Umfang und die Dauer des Verstoßes;
b) Maßnahmen des Gewerbetreibenden zur Minderung oder Beseitigung des

Schadens, der Verbrauchern entstanden ist;
c) frühere Verstöße des Gewerbetreibenden;
d) vom Gewerbetreibenden aufgrund des Verstoßes erlangte finanzielle Vorteile

oder vermiedene Verluste, wenn dazu die entsprechenden Daten verfügbar
sind;

e) Sanktionen, die gegen den Gewerbetreibenden für denselben Verstoß in
grenzüberschreitenden Fällen in anderen Mitgliedstaaten verhängt wurden,
sofern Informationen über solche Sanktionen im Rahmen des aufgrund der
Verordnung (EU) 2017/2394 des Europäischen Parlaments und des Rates1)

errichteten Mechanismus verfügbar sind;
f) andere erschwerende oder mildernde Umstände im jeweiligen Fall.

1) Amtl. Anm.: Verordnung (EU) 2017/2394 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2017 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucher-

Richtl. ü. unlautere Geschäftspraktiken Art. 11a–13 RL 2005/29/EG 9
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(3) 1 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Rahmen der Verhängung von
Sanktionen nach Artikel 21 der Verordnung (EU) 2017/2394 entweder Geld-
bußen im Verwaltungsverfahren verhängt werden können oder gerichtliche
Verfahren zur Verhängung von Geldbußen eingeleitet werden können oder
beides erfolgen kann, wobei sich der Höchstbetrag solcher Geldbußen auf
mindestens 4 % des Jahresumsatzes des Gewerbetreibenden in dem (den) betref-
fenden Mitgliedstaat(en) beläuft. 2 Unbeschadet der genannten Verordnung
können die Mitgliedstaaten die Verhängung von Geldbußen aus verfassungs-
rechtlichen Gründen beschränken auf:
a) Verstöße gegen die Artikel 6, 7, 8 und 9 sowie gegen Anhang I dieser

Richtlinie und
b) die fortgesetzte Anwendung einer Geschäftspraktik durch einen Gewer-

betreibenden, die von der zuständigen nationalen Behörde oder dem zustän-
digen nationalen Gericht als unlauter eingestuft worden ist, wenn diese
Geschäftspraktik keinen Verstoß gemäß Buchstaben a darstellt.

(4) Für den Fall, dass eine Geldbuße gemäß Absatz 3 zu verhängen ist,
jedoch keine Informationen über den Jahresumsatz des Gewerbetreibenden
verfügbar sind, sehen die Mitgliedstaaten die Möglichkeit der Verhängung von
Geldbußen mit einem Höchstbetrag von mindestens 2 Mio. EUR vor.

(5) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre Vorschriften und Maß-
nahmen nach Absatz 1 bis zum 28. November 2021 mit und unterrichten sie
unverzüglich über etwaige spätere Änderungen dieser Vorschriften und Maß-
nahmen.

Art. 14–16 [Änderung anderer Richtlinien] (hier nicht wiedergegeben)

Art. 17 Information. Die Mitgliedstaaten treffen angemessene Maßnahmen,
um die Verbraucher über die nationalen Bestimmungen zur Umsetzung dieser
Richtlinie zu informieren, und regen gegebenenfalls Gewerbetreibende und
Urheber von Kodizes dazu an, die Verbraucher über ihre Verhaltenskodizes zu
informieren.

Art. 18 Änderung. (1) 1 Die Kommission legt dem Europäischen Parlament
und dem Rat spätestens am 12. Juni 2011 einen umfassenden Bericht über die
Anwendung dieser Richtlinie, insbesondere von Artikel 3 Absatz 9, Artikel 4
und Anhang I, den Anwendungsbereich einer weiteren Angleichung und die
Vereinfachung des Gemeinschaftsrechts zum Verbraucherschutz sowie, unter
Berücksichtigung des Artikels 3 Absatz 5, über Maßnahmen vor, die auf
Gemeinschaftsebene ergriffen werden müssen, um sicherzustellen, dass ein
angemessenes Verbraucherschutzniveau beibehalten wird. 2 Dem Bericht wird
erforderlichenfalls ein Vorschlag zur Änderung dieser Richtlinie oder anderer
einschlägiger Teile des Gemeinschaftsrechts beigefügt.

(2) Das Europäische Parlament und der Rat streben gemäß dem Vertrag
danach, binnen zwei Jahren nach Vorlage eines Vorschlags der Kommission
nach Absatz 1 geeignete Maßnahmen zu treffen.

(Fortsetzung der Anm. von voriger Seite)
schutzgesetze zuständigen nationalen Behörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2006/
2004 (ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 1).

9 RL 2005/29/EG Art. 14–18 I. Recht des unlauteren Wettbewerbs
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Art. 19 Umsetzung. [1] 1 Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen
bis zum 12. Juni 2007 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforder-
lich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. 2 Sie setzen die Kommission
davon und von allen späteren Änderungen unverzüglich in Kenntnis.

[2] 1 Sie wenden diese Vorschriften ab dem 12. Dezember 2007 an. 2 Wenn
die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften
selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. 3 Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnah-
me.

Art. 20 Inkrafttreten. Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffent-
lichung1) im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Art. 21 Adressaten. Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Anhang I. Geschäftspraktiken, die unter allen Umständen als
Unlauter gelten

Irreführende Geschäftspraktiken
1. Die Behauptung eines Gewerbetreibenden, zu den Unterzeichnern eines

Verhaltenskodex zu gehören, obgleich dies nicht der Fall ist.
2. Die Verwendung von Gütezeichen, Qualitätskennzeichen oder Ähn-

lichem ohne die erforderliche Genehmigung.
2a. Anbringen eines Nachhaltigkeitssiegels, das nicht auf einem Zertifizie-

rungssystem beruht oder nicht von staatlichen Stellen festgesetzt wurde.
3. Die Behauptung, ein Verhaltenskodex sei von einer öffentlichen oder

anderen Stelle gebilligt, obgleich dies nicht der Fall ist.
4. Die Behauptung, dass ein Gewerbetreibender (einschließlich seiner Ge-

schäftspraktiken) oder ein Produkt von einer öffentlichen oder privaten
Stelle bestätigt, gebilligt oder genehmigt worden sei, obwohl dies nicht
der Fall ist, oder die Aufstellung einer solchen Behauptung, ohne dass den
Bedingungen für die Bestätigung, Billigung oder Genehmigung entspro-
chen wird.

4a. Treffen einer allgemeinen Umweltaussage, wobei der Gewerbetreibende
die anerkannte hervorragende Umweltleistung, auf die sich die Aussage
bezieht, nicht nachweisen kann.

4b. Treffen einer Umweltaussage zum gesamten Produkt oder der gesamten
Geschäftstätigkeit des Gewerbetreibenden, wenn sie sich nur auf einen
bestimmten Aspekt des Produkts oder eine bestimmte Aktivität der Ge-
schäftstätigkeit des Gewerbetreibenden bezieht.

4c. Treffen einer Aussage, die sich auf der Kompensation von Treibhausgas-
emissionen begründet und wonach ein Produkt hinsichtlich der Treib-
hausgasemissionen neutrale, verringerte oder positive Auswirkungen auf
die Umwelt hat.

5. Aufforderung zum Kauf von Produkten zu einem bestimmten Preis, ohne
dass darüber aufgeklärt wird, dass der Gewerbetreibende hinreichende
Gründe für die Annahme hat, dass er nicht in der Lage sein wird, dieses

1) Veröffentlicht am 11.6.2005.

Richtl. ü. unlautere Geschäfts-
praktiken Art. 19–21, Anh. I RL 2005/29/EG 9
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oder ein gleichwertiges Produkt zu dem genannten Preis für einen Zeit-
raum und in einer Menge zur Lieferung bereitzustellen oder durch einen
anderen Gewerbetreibenden bereitstellen zu lassen, wie es in Bezug auf
das Produkt, den Umfang der für das Produkt eingesetzten Werbung und
den Angebotspreis angemessen wäre (Lockangebote).

6. Aufforderung zum Kauf von Produkten zu einem bestimmten Preis und
dann
a) Weigerung, dem Verbraucher den beworbenen Artikel zu zeigen,

oder
b) Weigerung, Bestellungen dafür anzunehmen oder innerhalb einer ver-

tretbaren Zeit zu liefern,
oder

c) Vorführung eines fehlerhaften Exemplars
in der Absicht, stattdessen ein anderes Produkt abzusetzen („bait-and-
switch“-Technik).

7. Falsche Behauptung, dass das Produkt nur eine sehr begrenzte Zeit oder
nur eine sehr begrenzte Zeit zu bestimmten Bedingungen verfügbar sein
werde, um so den Verbraucher zu einer sofortigen Entscheidung zu ver-
leiten, so dass er weder Zeit noch Gelegenheit hat, eine informierte
Entscheidung zu treffen.

8. Verbrauchern, mit denen der Gewerbetreibende vor Abschluss des Ge-
schäfts in einer Sprache kommuniziert hat, bei der es sich nicht um eine
Amtssprache des Mitgliedstaats handelt, in dem der Gewerbetreibende
niedergelassen ist, wird eine nach Abschluss des Geschäfts zu erbringende
Leistung zugesichert, diese Leistung wird anschließend aber nur in einer
anderen Sprache erbracht, ohne dass der Verbraucher eindeutig hierüber
aufgeklärt wird, bevor er das Geschäft tätigt.

9. Behauptung oder anderweitige Herbeiführung des Eindrucks, ein Produkt
könne rechtmäßig verkauft werden, obgleich dies nicht der Fall ist.

10. Den Verbrauchern gesetzlich zugestandene Rechte werden als Besonder-
heit des Angebots des Gewerbetreibenden präsentiert.

10a. Präsentation von Anforderungen, die kraft Gesetzes für alle Produkte in
der betreffenden Produktkategorie auf dem Unionsmarkt gelten, als Be-
sonderheit des Angebots des Gewerbetreibenden.

11. Es werden redaktionelle Inhalte in Medien zu Zwecken der Verkaufsför-
derung eingesetzt und der Gewerbetreibende hat diese Verkaufsförderung
bezahlt, ohne dass dies aus dem Inhalt oder aus für den Verbraucher klar
erkennbaren Bildern und Tönen eindeutig hervorgehen würde (als Infor-
mation getarnte Werbung). Die Richtlinie 89/552/EWG1) bleibt davon
unberührt.

11a. Anzeige von Suchergebnissen aufgrund der Online-Suchanfrage eines
Verbrauchers ohne dass etwaige bezahlte Werbung oder spezielle Zah-
lungen, die dazu dienen, ein höheres Ranking der jeweiligen Produkte im
Rahmen der Suchergebnisse zu erreichen, eindeutig offengelegt werden.

1) Amtl. Anm.: Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung
bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernseh-
tätigkeit (ABl. L 298 vom 17.10.1989, S. 23). Geändert durch die Richtlinie 97/36/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates (ABl. L 202 vom 30.7.1997, S. 60).
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